
Lehrer von Schüler verletzt, Anzeige kommt nicht in
Frage
Beitrag von „unter uns“ vom 19. April 2009 21:38

Strafmündigkeit und Fähigkeit zur Haftung haben nichts miteinander zu tun. Der Minderjährige
haftet, wenn er erkennen konnte, dass sein Verhalten falsch/gefährlich etc. war.

Erziehungsberechtigte haften nur für ihre Kinder, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben -
ganz ähnlich wie bei Lehrern ;).

Siehe z. B. (am Beispiel Brandstiftung) hier:

http://www.lz-bad-fredeburg.de/aufsatz/Haftung.pdf
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